Tip des Monats 3/07
Teure Zeiten für Youngtimer 
Seit März diesen Jahres gilt das steuerbegünstigte Kfz-Kennzeichen für historische Fahrzeuge nur noch für Oldtimer, die mindestens 30 Jahre alt sind. Die bisherige Regelung erfasste schon sog. Youngtimer, die erst 20 Jahre alt waren.
Die Fahrer von solchen Youngtimern sind daher künftig auf reguläre Kennzeichen angewiesen und unterfallen der normalen Fahrzeugversteuerung.

Ausgenommen von dieser Neuregelung sind Youngtimer, für die bereits Kennzeichen erteilt sind. Diese geniessen Bestandsschutz.
